
 
 

 
 

 
 

 
V/0381/2021 Anlage 3   

  
Synopse der „Schulordnung der Westfälischen Schule für Musik der Stadt Münster“ 
 
 
Schulordnung aktuell Schulordnung  

Neue Fassung (Änderungen sind in Rot 
hervorgehoben, sollte kein Text enthal-
ten sein, bleibt die alte Fassung) 

vom 19.12.1997 
(Amtsblatt der Stadt Münster 1997 S. 158) 
in der Fassung der 1. Änderungssatzung 
vom 20.12.2001 (Amtsblatt der Stadt Müns-
ter 2001 S. 197) 
und der 2. Änderungssatzung vom 
13.12.2002 (Amtsblatt der Stadt Münster 
2002 S. 226) 
und der 3. Änderungssatzung vom 
11.11.2012 (Amtsblatt der Stadt Münster 
2012 S. 170) 
und der 4. Änderungssatzung vom 
14.11.2013 (Amtsblatt der Stadt Münster 
2013 S. 188) 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NW S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 27.11.2001 
(GV. NW. S. 811), hat der Rat der Stadt 
Münster die nachstehende Satzung am 
17.12.1997 beschlossen: 

 

vom 19.12.1997 
(Amtsblatt der Stadt Münster 1997 S. 158) 
in der Fassung der 1. Änderungssatzung 
vom 20.12.2001 (Amtsblatt der Stadt Müns-
ter 2001 S. 197) 
und der 2. Änderungssatzung vom 
13.12.2002 (Amtsblatt der Stadt Münster 
2002 S. 226) 
und der 3. Änderungssatzung vom 
11.11.2012 (Amtsblatt der Stadt Münster 
2012 S. 170) 
und der 4. Änderungssatzung vom 
14.11.2013 (Amtsblatt der Stadt Münster 
2013 S. 188) 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NW S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 
(GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt 
Münster die nachstehende Satzung am 
17.12.1997 beschlossen: 

 
§ 1 Aufgabe der Musikschule 

Die Musikschule führt Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene an die Musik heran und 
fördert sie individuell. Darüber hinaus will 
die Musikschule besondere Begabungen 
frühzeitig erkennen und angemessen aus-
bilden. Die Unterrichtsziele und -inhalte ori-
entieren sich am Strukturplan und den Rah-
menlehrplänen des Verbandes deutscher 
Musikschulen - VdM - 

§ 1 Aufgabe der Musikschule 

Die Musikschule führt Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene an die Musik heran und 
fördert sie individuell. Darüber hinaus will 
die Musikschule besondere Begabungen 
frühzeitig erkennen und angemessen aus-
bilden. Die Unterrichtsziele und -inhalte ori-
entieren sich am Strukturplan und den Rah-
menlehrplänen des Verbandes deutscher 
Musikschulen (VdM). 
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Schulordnung aktuell Schulordnung  
Neue Fassung (Änderungen sind in Rot 
hervorgehoben, sollte kein Text enthal-
ten sein, bleibt die alte Fassung) 

§ 2 Unterrichtsangebote 

Die Westfälische Schule für Musik bietet an 

(1) Elementare Musikerziehung, Musik-
garten 

 für Vorschulkinder: Musikzwerge 
und Musikalische Früherziehung 

 für Grundschulkinder: Musikalische 
Grundausbildung, JEKISS-Chor und 
Instrumentenkarussell 

Unterrichtsform: Gruppenunterricht 

(2) Instrumental- und Vokalausbildung  
Unterrichtsformen: Einzel-, Gruppen- und 
Klassenunterricht 

 
(3) Ensemble-Ausbildung 
Kammermusik mit verschiedenen Ensem-
bles, Sing- und Spielkreise, Chöre, Bands, 
Combos und Orchester 

(4) Musiktheoretische Ausbildung 
Gehörbildung, Musiklehre, Musiktheorie 

(5) Studienvorbereitende Ausbildung/Ju-
gendakademie 
Studienvorbereitung, Begabtenförderung 

(6) Projektbereich 
Zeitlich begrenzte Angebote: Kurse, Work-
shops und Projekte (siehe § 9) 

 

§ 2 Unterrichtsangebote 

Die Westfälische Schule für Musik bietet an 

(1) Elementare Musikpädagogik erzie-
hung, Musikgarten 

 für Vorschulkinder: Musikzwerge 
und Musikalische Früherziehung 

 für Grundschulkinder: Musikalische 
Grundausbildung, JEKISS-Chor und 
Instrumentenkarussell 

Unterrichtsform: Gruppenunterricht 

(2) Instrumental- und Vokalausbildung  
Unterrichtsformen: Einzel-, Gruppen- und 
Klassenunterricht (inkl. „JeKits – Jedem 
Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) 

(3) Ensemble-Ausbildung 
Kammermusik mit verschiedenen Ensem-
bles, Sing- und Spielkreise, Chöre, Bands, 
Combos und Orchester 

(4) Musiktheoretische Ausbildung 
Gehörbildung, Musiklehre, Musiktheorie 

(5) Studienvorbereitende Ausbildung/Ju-
gendakademie 
Studienvorbereitung, Begabtenförderung 

(6) Projektbereich 
Zeitlich begrenzte Angebote: Kurse, Work-
shops und Projekte (siehe § 12 9) 

 
§ 3 Unterricht 

(1) Alle Schülerinnen uns Schüler der Mu-
sikschule sind zur regelmäßigen Teilnahme 
am Unterricht verpflichtet. 

(2) Alle Schülerinnen und Schüler müssen 
bei Aufnahme des Unterrichtes ein geeigne-
tes Instrument zur Verfügung haben. 

 

§ 3 Unterricht 

(1) Alle Schüler/-innen der Musikschule sind 
zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht 
verpflichtet. 

(2) Alle Schüler/-innen müssen bei Auf-
nahme des InstrumtaluUnterrichtes ein ge-
eignetes Instrument zur Verfügung haben. 
Aus dem Bestand der Westfälischen Schule 
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Schulordnung aktuell Schulordnung  
Neue Fassung (Änderungen sind in Rot 
hervorgehoben, sollte kein Text enthal-
ten sein, bleibt die alte Fassung) 

 
 

(3) Allen Schülerinnen und Schülern wird 
die Teilnahme an mindestens einem En-
semble der Musikschule empfohlen bzw. ei-
nem anderen ergänzenden Unterrichtsan-
gebot. Nach Familie und Schule hat die 
Teilnahme am Unterricht sowie den emp-
fohlenen Ensembles Priorität. Die Zusam-
menstellung der Ensembles erfolgt durch 
die Fachlehrkräfte. 

(4) Bei Unterrichtsversäumnis oder Krank-
heit hat der Schüler/die Schülerin bzw. die 
Eltern unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes 
Zögern, den Lehrer/die Lehrerin oder das 
Sekretariat zu benachrichtigen. Versäumte 
Unterrichtsstunden werden nach Möglich-
keit nachgegeben, wenn mindestens zwei 
Unterrichtstage vorher Mitteilung erfolgt ist 
und der Schulbetrieb dies zulässt. 

 
(5) Fällt der Unterricht infolge Verhinderung 
einer Lehrkraft oder aufgrund eines unvor-
hergesehenen Ereignisses aus, so besteht 
kein Anspruch auf Nachholung des Unter-
richtes. Eventuelle Ansprüche auf eine Er-
mäßigung des Schulgeldes werden durch 
die Gebührensatzung geregelt. 

(6) Eine Aufsicht besteht nur während des 
Unterrichtes. 

 

für Musik können Instrumente gegen Ge-
bühr ausgeliehen werden. 

(3) Allen Schüler/-innen wird die Teilnahme 
an mindestens einem Ensemble der Musik-
schule empfohlen bzw. einem anderen er-
gänzenden Unterrichtsangebot. Nach Fami-
lie und Schule hat die Teilnahme am Unter-
richt sowie den empfohlenen Ensembles 
Priorität. Die Zusammenstellung der En-
sembles erfolgt durch die Fachlehrkräfte. 

(4) Bei Unterrichtsversäumnis oder Krank-
heit hat der Schüler/die Schülerin bzw. die 
Eltern unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes 
Zögern, den Lehrer/die Lehrerin oder die 
Verwaltung der Westfälischen Schule für 
Musik das Sekretariat zu benachrichtigen. 
Versäumte Unterrichtsstunden werden nach 
Möglichkeit nachgegeben, wenn mindes-
tens zwei Unterrichtstage vorher Mitteilung 
erfolgt ist und der Schulbetrieb dies zulässt. 

(5) Fällt der Unterricht infolge Verhinderung 
einer Lehrkraft oder aufgrund eines unvor-
hergesehenen Ereignisses aus, so besteht 
kein Anspruch auf Nachholung des Unter-
richtes. Eventuelle Ansprüche auf eine Er-
mäßigung des Schulgeldes werden durch 
die Gebührensatzung geregelt. 

(6) Eine Aufsicht besteht nur während des 
Unterrichtes. 

 

§ 4 Schuljahr 

(1) Das Schuljahr der Musikschule beginnt 
am 1. August und endet am 31. Juli des da-
rauffolgenden Jahres. Es gliedert sich in 
zwei Semester: 

 1. Semester: 1. August bis 31. Ja-
nuar 

 2. Semester: 1. Februar bis 31. Juli. 

 
 

§ 4 Schuljahr 

(1) Das Schuljahr der Musikschule beginnt 
am 1. August und endet am 31. Juli des da-
rauffolgenden Jahres. Es gliedert sich in 
zwei SchulhalbjahreSemester: 

 1. Schulhalbjahr Semester: 1. Au-
gust bis 31. Januar 

 2. Schulhalbjahr Semester: 1. Feb-
ruar bis 31. Juli. 
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Schulordnung aktuell Schulordnung  
Neue Fassung (Änderungen sind in Rot 
hervorgehoben, sollte kein Text enthal-
ten sein, bleibt die alte Fassung) 

 

 

(2) Die Erteilung von Unterricht an "bewegli-
chen" Ferientagen ist gebunden an die Ver-
fügbarkeit von Unterrichtsräumen an allge-
mein bildenden Schulen.  

(3) Die Erteilung von Unterricht an regiona-
len Feiertagen (z. B. Rosenmontag) ist ab-
hängig von den Regelungen, die für den ge-
samten Bereich der Stadtverwaltung Müns-
ter getroffen werden. 

 

Abweichend hiervon ist das Schuljahr der 
Jugendakademie. Es beginnt am 01. Okto-
ber und endet am 30. September des da-
rauffolgenden Jahres 

(2) Die Erteilung von Unterricht an "bewegli-
chen" Ferientagen ist gebunden an die Ver-
fügbarkeit von Unterrichtsräumen an allge-
mein bildenden Schulen.  

(3) Die Erteilung von Unterricht an regiona-
len Feiertagen (z. B. Rosenmontag) ist ab-
hängig von den Regelungen, die für den ge-
samten Bereich der Stadtverwaltung Müns-
ter getroffen werden. 

 

§ 5 Aufnahme, Austritt und Kündigung 

 
(1) An- und Abmeldung bedürfen der 
Schriftform und sind an die Verwaltung zu 
richten. Sie werden durch die Bestätigung 
der Musikschule rechtswirksam.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

§ 5 Anmeldung Aufnahme, Austritt und 
Abmeldung Kündigung 

(1) An- und Abmeldung bedürfen der 
Schriftform und sind an die Verwaltung der 
Westfälischen Schule für Musik zu richten. 
An- und Abmeldungen per E-Mail können 
nur angenommen werden, wenn sie an die 
E-Mail-Adresse WSfM@Stadt-Muenster.de 
gesendet werden. Sie werden durch die Be-
stätigung der Musikschule rechtswirksam.  

Ausgenommen von der Schriftform ist die 
Online-An- und Abmeldung über die Inter-
netseite der Westfälischen Schule für Mu-
sik.  
Online-Anmeldungen stellen ein Angebot 
des Kunden dar. Dieses kann bis zum über-
nächsten Beginn des Schulhalbjahres sei-
tens der Westfälischen Schule für Musik an-
genommen werden. Die Unterrichtsverein-
barung kommt erst mit der Bestätigung des 
Unterrichts durch die Westfälische Schule 
für Musik zu Stande. Voraussetzung hierfür 
ist, dass der angeforderte Unterricht dem 
angebotenen Unterricht entspricht. Sollte 
der Online-Anmeldung seitens der Westfäli-
schen Schule für Musik nicht entsprochen 
werden können, bietet sie der Kundin/dem 
Kunden ein alternatives Angebot an. Mit der 
Online-Anmeldung wird ein Kundenkonto 
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Schulordnung aktuell Schulordnung  
Neue Fassung (Änderungen sind in Rot 
hervorgehoben, sollte kein Text enthal-
ten sein, bleibt die alte Fassung) 

 

 

Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zu-
stimmung einer gesetzlichen Vertreterin / ei-
nes gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
Über Aufnahme, Klasseneinteilung sowie 
Unterrichtsform (Einzel-/Gruppen- /Ensem-
bleunterricht) entscheidet die Schulleitung 
nach Abstimmung mit Eltern und Schülern 
im Rahmen freier Kapazitäten sowie nach 
pädagogischen Gesichtspunkten. Ein An-
spruch auf Aufnahme besteht nicht. Im 
Laufe der Ausbildung kann eine Änderung 
der Unterrichtsform sinnvoll und notwendig 
sein. 

 
 
(2) Anmeldungen zum Instrumental- und 
Vokalunterricht sind auch während des lau-
fenden Schuljahres möglich. Eine Auf-
nahme erfolgt in der Regel zu Semesterbe-
ginn. Während des Semesters ist eine Auf-
nahme nur möglich, wenn die Vorausset-
zungen seitens der Musikschule gegeben 
sind. 

 

 

 
 

(3) Abmeldungen sind nur zum Ende eines 
Semesters möglich. Sie müssen der Musik-
schule spätestens zwei Monate vorher 
schriftlich zugegangen sein. In begründeten 
Fällen kann die Leiterin/der Leiter der Mu-
sikschule Ausnahmen zulassen. Zu diesen 
Fällen gehören z.B. Wegzug oder Krank-
heit. Ausnahmen können außerdem zuge-
lassen werden, wenn der frei werdende Un-
terrichtsplatz direkt neu besetzt werden 
kann. 

 

eingerichtet und die Datenschutzbestim-
mungen festgelegt. Es gelten weiter die ge-
setzlichen Vorgaben zum Online-Recht. 

Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zu-
stimmung einer gesetzlichen Vertreterin / ei-
nes gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
Über Aufnahme, Klasseneinteilung sowie 
Unterrichtsform (Einzel-/Gruppen- /Ensem-
bleunterricht) entscheidet die Fachbereichs-
leitung Schulleitung  bzw. bei Jugendakade-
mie das Leitungsteam der Jugendakademie 
nach Abstimmung mit Eltern und Schüler/-
innen im Rahmen freier Kapazitäten sowie 
nach pädagogischen Gesichtspunkten. Ein 
Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Im 
Laufe der Ausbildung kann eine Änderung 
der Unterrichtsform sinnvoll und notwendig 
sein. 

(2) Anmeldungen zur Elementaren Musik-
pädagogik, zum Instrumental- und Vokalun-
terricht sowie zu Ensemble und Ergän-
zungsfächer als auch zum Projekt JeKits 
sind auch während des laufenden Schuljah-
res möglich. Eine Aufnahme erfolgt in der 
Regel zu Schulhalbjahresbeginn. Während 
des Schulhalbjahres ist eine Aufnahme nur 
möglich, wenn die Voraussetzungen seitens 
der Musikschule gegeben sind. 
 
Die Anmeldung für „JEKISS“ und „JeKits“ 
sind befristet bis zum Ende des 4. Schuljah-
res (Ende der Grundschulzeit) und enden 
dann automatisch. 

(3) Abmeldungen sind nur zum Ende eines 
Schulhalbjahres Semesters bzw. beim Pro-
jekt Jekits zum Ende des Schuljahres mög-
lich. Sie müssen der Musikschule spätes-
tens zwei Monate vorher schriftlich zuge-
gangen sein. In begründeten Einzelfällen 
kann die Schulleitung oder die Verwaltungs-
leitung der Musikschule Ausnahmen zulas-
sen. Zu diesen Fällen gehören z.B. Lehrer-
wechsel, Wegzug, schulische oder familiäre 
Belange sowie Krankheit. Ausnahmen kön-
nen außerdem zugelassen werden, wenn 
der frei werdende Unterrichtsplatz direkt 
neu besetzt werden kann. 
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Schulordnung aktuell Schulordnung  
Neue Fassung (Änderungen sind in Rot 
hervorgehoben, sollte kein Text enthal-
ten sein, bleibt die alte Fassung) 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
(4) In den Fächern der Elementaren Musi-
kerziehung "Musikzwerge", "Musikalische 
Früherziehung", "Musikalische Grundausbil-
dung" und „JEKISS-Chor“ ist es möglich, 
das Unterrichtsverhältnis innerhalb der ers-
ten zwei Monate nach Beginn des Unter-
richtes ohne Angabe von Gründen durch 
Kündigung zu beenden. 
 

 
(5) Um angesichts der begrenzten Kapazität 
lange Wartezeiten zu vermeiden, kann der 
Unterrichtsvertrag bei Erreichen der Leis-
tungsgrenze oder auch, wenn eine regelmä-
ßige Einzelbetreuung durch eine Lehrkraft 
nicht mehr zwingend erforderlich ist, von 
der Westfälischen Schule für Musik spätes-
tens zwei Monate vor Ende des Semesters 
gekündigt werden. Nach Möglichkeit wird 
ein Alternativangebot unterbreitet. 

 

 
Bei der Jugendakademie endet der Unter-
richt und die Unterrichtsvereinbarung auto-
matisch zum Ende des Abiturjahrgangs und 
dann zum 30.09.. Ansonsten ist eine Ab-
meldung für die Jugendakademie zum Ende 
des Folgemonats möglich. 

Bei „JEKISS“ und „JeKits“ enden die Ver-
einbarungen automatisch zum Ende des 4. 
Schuljahres (Ende der Grundschulzeit). 

 
(4) In den Fächern der Elementaren Musik-
pädagogikerziehung "Musikzwerge", "Musi-
kalische Früherziehung", "Musikalische 
Grundausbildung", und „JEKISS-Chor“ so-
wie der Erstaufnahme einer instrumentalen 
oder vokalen Ausbildung ist es möglich, das 
Unterrichtsverhältnis innerhalb der ersten 
zwei Monate nach Beginn des Unterrichtes 
ohne Angabe von Gründen durch schriftli-
che Abmeldung  Kündigung zu beenden. 

(5) Um angesichts der begrenzten Kapazität 
lange Wartezeiten zu vermeiden, kann der 
Unterrichtsvertrag bei Erreichen der Leis-
tungsgrenze oder auch, wenn eine regelmä-
ßige Einzelbetreuung durch eine Lehrkraft 
nicht mehr zwingend erforderlich ist, von 
der Westfälischen Schule für Musik spätes-
tens zwei Monate vor Ende des Semesters 
gekündigt werden. Nach Möglichkeit wird 
ein Alternativangebot unterbreitet. 

 

§ 6 Ausschluss 

(1) Unterrichtsversäumnisse ohne ausrei-
chende Entschuldigung sowie offensichtlich 
mangelhafte Unterrichtsvorbereitung kön-
nen im Wiederholungsfalle nach vorausge-
gangener Verwarnung den Ausschluss von 
der Schule zur Folge haben. 

(2) Wiederholte Verstöße gegen die Bestim-
mung der Schulordnung bzw. der jeweils 

§ 6 Ausschluss 

(1) Unterrichtsversäumnisse ohne ausrei-
chende Entschuldigung sowie offensichtlich 
mangelhafte Unterrichtsvorbereitung kön-
nen im Wiederholungsfalle nach vorausge-
gangener Verwarnung den Ausschluss von 
der Schule zur Folge haben. 

(2) Wiederholte Verstöße gegen die Bestim-
mung der Schulordnung bzw. der jeweils 
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Schulordnung aktuell Schulordnung  
Neue Fassung (Änderungen sind in Rot 
hervorgehoben, sollte kein Text enthal-
ten sein, bleibt die alte Fassung) 

gültigen Hausordnung können nach voraus-
gegangener Verwarnung den Ausschluss 
nach sich ziehen. 

 

gültigen Hausordnung können nach voraus-
gegangener Verwarnung den Ausschluss 
nach sich ziehen. 

(3) Werden die Gebühren drei Monate in 
Folge nicht gezahlt, kann das Unterrichts-
verhältnis durch die Westfälische Schule für 
Musik beendet werden. 

§ 7 Gebühren 

Für den Unterricht und die Bereitstellung 
von Instrumenten werden Gebühren nach 
einer besonderen Gebührensatzung erho-
ben. 

 

 

§ 8 Jahresvorspiel, Zeugnis 

Einmal im Schuljahr wird im Rahmen eines 
Vorspieles für alle Schülerinnen und Schü-
ler in der Instrumental- und Vokalausbildung 
ein vergleichendes Bild ihrer individuellen 
Jahresentwicklung und des momentanen 
Leistungsstandes entworfen. Am Jahresvor-
spiel nehmen alle Schülerinnen und Schüler 
teil, die mindestens seit einem Jahr von der 
gleichen Lehrerin/dem gleichen Lehrer un-
terrichtet werden. Für erwachsene Schüle-
rinnen und Schüler ist die Teilnahme am 
Jahresvorspiel freiwillig. Im zeitlichen Zu-
sammenhang mit den Jahresvorspielen 
kann ein beratendes Gespräch zwischen 
dem Lehrer/der Lehrerin und dem Schü-
ler/der Schülerin bzw. ihren gesetzlichen 
Vertretern vereinbart werden. Ein Zeugnis 
dokumentiert den aktuellen Leistungsstand 
und gibt gegebenenfalls Empfehlungen für 
die weitere Förderung. 

 

§ 8 Jahresvorspiel, Zeugnis 

Einmal im Schuljahr wird im Rahmen eines 
Vorspieles für alle Schüler/-innen in der In-
strumental- und Vokalausbildung ein ver-
gleichendes Bild ihrer individuellen Jahres-
entwicklung und des momentanen Leis-
tungsstandes entworfen. Am Jahresvorspiel 
oder einem vergleichbaren Nachweis neh-
men alle Schüler/-innen teil (Ausnahme: Ju-
gendakademie, siehe Sonderregelung 
nächste Absatz), die mindestens seit einem 
Jahr von der gleichen Lehrerin/dem glei-
chen Lehrer unterrichtet werden. Für er-
wachsene Schüler/-innen ist die Teilnahme 
am Jahresvorspiel freiwillig. Im zeitlichen 
Zusammenhang mit den Jahresvorspielen 
kann ein beratendes Gespräch zwischen 
dem Lehrer/der Lehrerin und dem Schü-
ler/der Schülerin bzw. ihren gesetzlichen 
Vertretern vereinbart werden. Ein Zeugnis 
dokumentiert den aktuellen Leistungsstand 
und gibt gegebenenfalls Empfehlungen für 
die weitere Förderung. 

Für Jungstudierende der Jugendakademie 
ist die Teilnahme an den öffentlichen Kon-
zerten verpflichtend. Diese gelten als Leis-
tungsnachweis. 
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Schulordnung aktuell Schulordnung  
Neue Fassung (Änderungen sind in Rot 
hervorgehoben, sollte kein Text enthal-
ten sein, bleibt die alte Fassung) 

 Neu: § 10 Unterrichtsstätten 
 
(1) Der Unterricht wird in den Räumen der 
Westfälischen Schule für Musik oder von 
der Stadt Münster zur Verfügung gestellten 
Räumen erteilt. Der Unterricht kann auf der 
Grundlage von Kooperationsvereinbarun-
gen der Westfälischen Schule für Musik mit 
Dritten auch in anderen geeigneten Räum-
lichkeiten stattfinden. 
 
(2) Der Unterricht der Jugendakademie wird 
in den Räumen der Westfälischen Schule 
für Musik oder der Musikhochschule Müns-
ter erteilt. 
 
(3) Der Unterricht wird regelmäßig als Prä-
senzunterricht durchgeführt. In Einzelfällen 
kann im Einvernehmen zwischen der West-
fälischen Schule für Musik, der Lehrkraft 
und dem Schüler/ der Schülerin bzw. des 
gesetzlichen Vertreters des Schülers/ der 
Schülerin der Unterricht digital, im Internet 
oder im öffentlichen Raum gleichwertig und 
zeitlich begrenzt durchgeführt werden. 
Einzelfälle können vorliegen, wenn 

 die Räume der Westfälischen 
Schule für Musik bzw. der Kooperati-
onspartner zur Nutzung nicht zur 
Verfügung stehen, 

 der Weg zu den Unterrichtsstätten 
erheblich erschwert ist, 

 die Lehrkraft oder der Schüler/ die 
Schülerin persönlich verhindert sind 
die Unterrichtsstätten aufzusuchen, 
aber sonst in der Lage ist, den Un-
terricht durchzuführen/ wahrzuneh-
men oder wenn mit dem Unterricht 
im virtuellen oder öffentlichen Raum 
ein besonderes künstlerisches 
und/oder pädagogisches Ziel ver-
folgt wird, 

 auf Wunsch des Schülers/ der Schü-
lerin, sofern eine Lehrkraft mit ent-
sprechender medialer Erfahrung und 
Ausrüstung zur Verfügung steht und 
Einvernehmen besteht. 
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Schulordnung aktuell Schulordnung  
Neue Fassung (Änderungen sind in Rot 
hervorgehoben, sollte kein Text enthal-
ten sein, bleibt die alte Fassung) 

 Neu: § 11 Veranstaltungen 

Öffentliche und interne Veranstaltungen mit 
Schüler/-innen der Westfälischen Schule für 
Musik sind einschließlich der notwendigen 
Vorbereitungen Bestandteil des Unterrichts. 
Die Teilnahme und das aktive Mitwirken der 
Schüler/-innen wird erwartet.  
 
Die Westfälische Schule für Musik ist be-
rechtigt von öffentlichen Veranstaltungen 
(alle Veranstaltungen, die öffentlich kommu-
niziert werden) Film-, Bild- und Tonauf-
zeichnungen anzufertigen und zu ihrem Ei-
genbedarf und ihrer Selbstdarstellung zu 
verwenden (inklusive Weitergabe an Me-
dien zur Veröffentlichung und Speicherung 
im Bildarchiv). Eine Vergütungspflicht be-
steht nicht. Für interne Veranstaltungen 
(z.B. Vorspiele) wird durch die Westfälische 
Schule für Musik eine separate Einwilligung 
eingeholt. 
 
Für die Schüler/-innen der Jugendakademie 
gilt die zwischen der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster (Musikhoch-
schule Münster) und den Erziehungsbe-
rechtigten getroffenen gesonderten Rege-
lungen zu Film, Bild- und Tonaufnahmen. 

 
§ 9 Geltungsbereich 

 

 
 

 

 

 
 
 
Die vorstehenden Bestimmungen der §§ 3 - 
8 gelten nicht für Angebote im Projektbe-
reich. Hier werden jeweils gesonderte Ver-
einbarungen zwischen Kursleitung und Mu-

§ 12 9 Geltungsbereich 

Die Unterrichtsangebote der Westfälischen 
Schule für Musik richten sich vorrangig an 
alle Einwohner/-innen der Stadt Münster. 

Die Unterrichtsangebote der Jugendakade-
mie richten sich an besonders begabte 
Schüler/-innen, vorrangig der Stadt Münster 
und der Region Westfalen. Voraussetzung 
für die Teilnahme ist eine bestandene Auf-
nahmeprüfung. 

Die vorstehenden Bestimmungen der §§ 3 - 
118 gelten nicht für Angebote im Projektbe-
reich. Hier werden jeweils gesonderte Ver-
einbarungen zwischen Kursleitung und Mu-
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Schulordnung aktuell Schulordnung  
Neue Fassung (Änderungen sind in Rot 
hervorgehoben, sollte kein Text enthal-
ten sein, bleibt die alte Fassung) 

sikschule, sowie durch Vermittlung der Mu-
sikschule zwischen Kursteilnehmenden und 
Kursleitung getroffen. 

 

sikschule, sowie durch Vermittlung der Mu-
sikschule zwischen Kursteilnehmenden und 
Kursleitung getroffen. 

 
§ 10 Hausordnung 

Die Hausordnung des jeweiligen Unterricht-
sortes ist zu beachten. 

 

§ 9 10 Hausordnung 

Die Hausordnung des jeweiligen Unterricht-
sortes ist zu beachten. 

 
§ 11 Inkrafttreten 

Diese Schulordnung tritt am 1.2.2014 in 
Kraft. 

 

§ 13 11 Inkrafttreten 

Diese Schulordnung tritt am 01.08.2021 in 
Kraft.  

 
 
 


